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vielen Dank für Ihr Schreiben vom 11. April 2023. 

Da Ihr Schreiben an das Robert Koch-Institut adressiert ist, der Inhalt allerdings nahelegt, 
dass sich das Schreiben an mein Haus richtet, habe ich den Vorgang überprüft.  

Ich habe die Bearbeitung des Vorgangs einer inhaltlichen und fachlichen Überprüfung un-
terzogen. Ich komme zu keiner anderen Beurteilung des Vorgangs und verweise insoweit 
auf das Schreiben an Sie vom 11. April 2023. 

Ich erlaube mir nochmals darauf hinzuweisen, dass sich aus den dem Widerspruchsbe-
scheid ergibt, dass durchaus Textbausteine für die Beantwortung von IFG-Anträgen ver-
wendet werden, diese Verwendung jedoch nicht auf internen, verschriftlichten „Anweisun-
gen“ beruht. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
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INTERNET  www.bfdi.bund.de 
   

DATUM  Bonn, 19.04.2023 
GESCHÄFTSZ.  IFG-721/009 II#0601    

   

Bitte geben Sie das vorstehende Geschäftszeichen 

bei allen Antwortschreiben unbedingt an.  
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